
Ersatzversorgung Strom 
SLP-Kunde ohne ¼ Leistungsmessung: 

Netto Brutto Einheit

Grundpreis 990,00 1.178,10 €/Monat

Arbeitspreis 35,67 42,45 ct/kWh

Laufzeit maximal 3 Monate

Die Preise enthalten alle gesetzliche Steuern, Umlagen und Aufgaben.

Grundversorgung Strom 
SLP-Kunde ohne ¼ Leistungsmessung: 

Netto Brutto Einheit

Grundpreis 990,00 1.178,10 €/Monat

Arbeitspreis 35,67 42,45 ct/kWh

Laufzeit unbefristet

Die Preise enthalten alle gesetzliche Steuern, Umlagen und Aufgaben.

Preisblatt Geschäftskunden Strom
(innerhalb der Ersatzversorgung für Nicht-Letztverbraucher 

gem. §36 EnWG)
gültig ab 01. Januar 2026

Als Nicht-Letztverbraucher gelten Sie gem. §3 EnWG, wenn Sie Energie (einen Jahresverbrauch
von 10.000 kWh übersteigend) überwiegend für den Eigenverbrauch für berufliche,
landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.



Ersatzversorgung Strom 
RLM-Kunde mit ¼ Leisungsmessung 

Netto Brutto Einheit

Grundpreis 990,00 1.178,10 €/Monat

Energiepreis 20,92 24,90 ct/kWh

Laufzeit maximal 3 Monate

Zzgl. Netzentgelte, sowie Steuern, Abgaben und Umlagen in jeweils geltender Höhe

Grundversorgung Strom 
RLM-Kunde mit ¼ Leisungsmessung 

Netto Brutto Einheit

Grundpreis 990,00 1.178,10 €/Monat

Energiepreis 20,92 24,90 ct/kWh

Laufzeit unbefristet

Zzgl. Netzentgelte, sowie Steuern, Abgaben und Umlagen in jeweils geltender Höhe

Sollten Sie von Ihrem bisherigen Lieferanten nicht mehr versorgt werden können, werden Sie von uns
in der Ersatzversorgung aufgefangen. Diese wird maximal 3 Monate aufrechterhalten. Wir weisen
darauf hin, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Energiebezugs
der Abschluss eines Liefervertrages durch Sie als Kunden erforderlich ist (gem. StromGVV und
GasGVV).
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